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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV, TRGS 401�
Stand: 06/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Feuchtarbeit 


Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit Arbeiten im feuchten Milieu ausführen oder Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe von regelmäßig mehr als 2 Stunden arbeitstäglich oder


Häufiges oder intensives Reinigen der Hände


                                                                


Gefahren für Mensch und Umwelt





Länger dauernder oder ständig wiederholter Kontakt mit Wasser, insbesondere bei gleichzeitiger Einwirkung von Wasch- und Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Lösungsmitteln, Alkalien und Säuren führt zur Schädigung der oberen Hautschicht (Hornhaut) und der darunter gelegenen Hautschichten. (Folge ( Hauterkrankungen)


Unter feuchtigkeitsundurchlässigen Handschuhen kommt es bei längerem Tragen zu einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau und die Hornschicht der Haut quillt auf. (Folge ( Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen)








Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Allgemein


Arm- und Handschmuck bei der Arbeit ablegen


Nass- und Trockenarbeiten im Wechsel durchführen


Hautkontakte mit hautschädigenden Stoffen vermeiden (Hilfsmittel und /oder Schutzhandschuhe verwenden)


Hautschutzplan beachten


Vor der Arbeit die Hände und Unterarme mit dem Hautschutzmittel eincremen


Schutzhandschuhe verwenden


Nach der Arbeit Hände mit dem Reinigungsmittel reinigen, sorgfältig abtrocknen und mit Hautpflegemittel eincremen


Zusätzlich bei Verwendung von feuchtigkeitsundurchlässigen Handschuhen


Hände vor dem Anziehen der Handschuhe gründlich trocknen, mit dem Hautschutzmittel eincremen


ggf. waschbare Baumwollhandschuhe unterziehen und regelmäßig wechseln


Stulpen der Handschuhe umklappen


Beschädigte Handschuhe sofort austauschen


Nach der Arbeit Hände mit Hautpflegemittel eincremen


Wiederverwendbare Handschuhe vor der weiteren Verwendung trocknen lassen








Verhalten im Gefahrfall





Bei Benetzung der Haut mit Schadstoffen, die Haut sofort reinigen (abspülen), nicht antrocknen lassen


Bei Anzeichen einer Hautschädigung (Rötung, Schuppung, Juckreiz, Einrisse) Arbeitsmediziner oder Hautarzt aufsuchen





                                             


Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe








          Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112





                                                                 


Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.

















____________________               _____________________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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